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Straftaten gegen das Ausland
Von Hans-HeinrichJescheck

AlsRektorder UniversitätInnsbruck hat der Julilar am 10. September1925die Mitglieder der Deutschen Landesgrüppeder IKV und der ÖsterreichischenKriminalistenvereinigungmit einem Grußwortfür die gemeinsame Strafrechts-
_

zeform empfangen, an der er schon in jungen Jahren als Sekretärder Strafrechts-
'

Kommission des Justizministeriums inWien mitgewirkt hattel. Als Berichterstatterhat er auf der gleichen Tagung in einem grundlegenden Refergt. zu den kriminsl-politischen Entscheidungendes Ertwurfes vom Jahre. 1925 Stellunggenomimen?.Als der von zahlreichen Freundenund Schülemgeliebte und gefeierte Meister desösterreichischenStrafrechtes: der klassischen Richtung ist er auch heute wieder
'

führendan den Arbeiten zur Reform des österreichischenStrafgesetzbuchesbeteiligt.Eis möge darum erlaubt sein, ihm einen bescheidenen Beitrag za widmen, der auseinem Referat des Verfässersin der gegenwärtigendeutschen . Strafrechts-kominission erwachsen ist. Das Thema, liegt dem verehrten Jubilarnicht fern,denn einmal hat er erst unlängstin seinem Lehrbuch in fein sbgewogenen Bemer-kungen zu dem strafrechtlichenSchutz des Auslandes Stellung genommen, zumanderen ist ihm die Erfüllungder völkerrechtlichenVerpflichtungendes Staatesauf dem Gebiete des Strafrechtes immer Herzenssache gewesent, Man geht auchsicherlich nicht fehl in der Annahme, daß der so treu und konservativ an der ögter--zeichischenHeimat hängendeGelehrte zugleich ein aufrichtiger Freund des größerenYaterlandes Europa ist®,In diesemRahmenwürde der strafrechtliche Schutz desAuslandesein verändertes,politisch höchst:bedeutsames Gewicht gewinnen. Die nach-folgenden
Ausfä

en werden sich, wie es der Natur der Sache entspricht, mit dendeutschen Strafvorschriften zum Schntze des Auslandes befassen, sie werden jedochauch rechtsvergleichenddie Verhältnisseanderer Staaten zu berücksichtigensuchen.L.Der gegenwärtigeStand derdeutschen Sirsfvorschriftenzum Schutzedes Auslandes und die im Rahmen der $$ 102—104b StGB möglichen:

. Verbesserungen
\

1. Die strafbaren „HandhungengegenäusländischeStaaten” sind durch das3. Strafrechtsänderungsgesetz(StÄG)von 1953 unter diesem Titel in neuer Fassung
Mitteilungen der IEV,N. FE. 1 (1926),8, 18, “

* Ebenda, 8. 95ff,
-® Lehrbuch des österreichischenStrafrechts, 2, Aufl, Wien 1954, Ba], 8. 90-91.*

Vortrag vom 19. März 1947 in der WienerJuristischenGesellschaft; über „GrenzendesStrafrechtes”,Juristische Blätter59 (1947), 8. 198,
”5

Lehrbuch, Bd, I,8. 4548.
.

187

Oo



2 Hans-Heinrich Jescheck

wieder in das StGB eingefügtworden, nachdem der Alliierte Kontrollrat im Jahre

1946 zunächsteinmal die beiden grundiegenden Strafvorschriften über hockver-

röterischeHandlungen gegen das Ausland ($ 102) und Beleidigung ausländischer

Landesherren ($ 103}aufgehobenhatte, als wenn das deutsche Recht nicht einmal
wert sei, sich um den Sehntz des Auslandes zubemühen, Der im Jahre 1950 gr

"schaffene erste Entwurf des HÄG hatte,ursprünglich:it Aussicht genommen, den.

ganzenAbschnitt über die Straftaten gegendas Ausland aufzulösenund die Tat-

bestände nach dem Sechzusammenhang in. die .entsprechenden Strafvorschriften

zum Schutze des eigenen Stsates-mitaufzunehmen. Mar'hatte sich dabei leiten

. lassen: von: der im: Grundgesetz‚geforderten„EingliederungDeutschlands ın das

System derinternationalen Staatengemeinschaft””; durch die nenartige Aufeliederung.
der Strafvorschriften zur Schutze.desAuslandes sollte zum Ausdruck gebracht
werden, „daßdie früherenüberwiegendvon einzelstastlichenVorstellungen bestimm-
ten Maßstäbe durch WertvorstellungenüberstastlicherArtabgelöstsind’”".Dahinter

. stand.wohlunausgesprochen noch die- mehr sachlich-dogmatische-Erwägung,daß
. die spezifischen Straftaten gegen ausländischeStaaten nur einen Ausschnitt sus

dem größerenProblem des Schutzes ‘desAuslandes im Strafrecht überhauptdar-

stellen, welöhes bekanntlich bei einer Fülle von Tatbeständen des Besonderen Terles
auftritt®.So ist es.auch zu erklären,daß der Bestand des uns hier beschäftigenden
Abschnitts in den ‚deutschenEntwürfennicht unerheblichen Schwankungen unter-_

. worfen war und daß aueh die Auslandsrechte ein uneinheitliches Bild aufweisen,

Der Bundestag ist dem Entwurf auf dem Wege.derAuflösungdes genannten Ab-
. schnittes nicht.gefolgt.Die im Plenum gegebene Begründung,‚daß diese Vor-

schriften zusammengehören””®,klingt zwar rechtsimpel, istabervölligzutreffend, denn,

mögenauch die Straftatbeständeüber.den Auslandsschutz dogmatisch in einem grö- -

Beren Zusammenhang zu sehen sein und ihrem Sinne nach: ein Bekenntnis zur inter-
nationalen. Staatengemeinschaft darstellen, so enthältder traditionelle 4. Abschnitt - -

unseres. Besonderes Teiles doch einen überlieferten,international anerkannten Ber

stand von Vorschriften, die es mit der Abwehr hauptsächlichpolitisch motivierter

‚Angriffezu tun haben und außerdem ein Zeichen der Achtung vor dem ausländischen
Staat als gleichberechtigteminternationalen Rechtssubjekt darstellen. _ =

3. Die, ganzneutrale"Überschrift„HandlungengegenausländischeStaaten”isk

om Rechtsausschußdes Bundestagesgewählt‘worden:Mah hat den seit dem

Preuß%tGB von 1851. eingebürgertenAusdruck .„FeindlicheHandlungengegen.

befreundeteStaaten” fällen-gelassen,weil ihm heute-kein abgrenzbarer.Sinn‚mehr
innewohne. Statt dessen wird jetet im: $:I0&a als neue Strafbarkeitsbedingung

*.Vgl, BT-Diuckssehe 1307; 1. Wahlperiode 1949; die-$$91.und-82 stehen ii Abachhikt

„Hochverratund Verfassungsstörung”,die 3$ 102 und 103 im Abschnitt „Herabwürdigungdes
Staates undderStsstsorgane”.

=
.

en BE

? Begründungdes StAG1950, BT+«Drucksachs1307,8. 32.. .: a

. $Vgl darüber Rittler,Lehrbuch,Bd, I, S..00; y. Weber; Frank-Festgabe,Bd. AL,

S. 269.
‘ : 0

.
. un

®Abg. Dr. Schneider, Verh, des deutschenBT,Sten. Ber, Bd. 16, 3.120884 . ..-:
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Straftaten gegen das Ausland 277

das Bestehen diplomatischer.Beziehungenzu dem anderenStaste verlangt”.Auch
die Überschrift„Störungder Beziehungenzum Ausland”,wie sie sämtlicheEnt-
würfe seit 1919 und das Schweizerische StGB von 1937 enthalten, wurde nicht
übernommen.Hierin soll nach der Meinungdes Referenten imBJM, Ministerialrat
Dr. Dreber“!,der Gedanke zum Ausdruck kommen, daß das. Schutzobjekt der
$$ 102ff.„dieOrgane und Institutionen des ausländischenStaates selbst” seien,
nicht so sehr das eigene Interesse des Staates an der Erhaltung und Pflege seiner

_

guten, Beziekungen zum Ausland, Wir betreten damit ein weites Feld von Streit-

fragen, Das geschützteRechtsgut ist bei den Strafvorschriften zum Schutze des .

Auslandes von jeher zweifelhaft gewesen. Der Regelungdes österreichischenRechtes
liegt wohl der Schutz eigener Interessen zugrunde, wie man daraus entnehmen kann,
daß hochverräterischeUnternehmungengegen einen fremden Staat als Störung
der öffentlichenRuhe nach $ 66 bestraft; werden”®, Gerland”® nahm dagegen an,
es handle sich durchweg um Straftaten gegen den Frieden — eine einseitige und

_“

gezwungene Betrachtungsweise, die v. Weber! treffend widerlegt hat. Binding®
hob das eigeneInteressedes Staates an seinen guten Beziehungen zum Ausland
als Schutzobjekt hervor und das ist seither die herrschende Auffassung geblieben.
Triepel"‘und Lammasch!? haben demgegenüberdarauf hingewiesen, daß für
die Pönalisierungvon Handlungen gegendas Ausland die verschiedensten Interessen

maßgebendsein können. 80 hat: das Reichsgerieht mit Recht.hervorgehoben,daß
„diemodernen Kulturstasten als Glieder eines großenStaatensystems ein gemein-
sames Interesse an der gegenseitigen Unterstützung.der Strafgewalt behufs Er-

"kaltung der Rechteordnunghaben” (RGSt16, 217). Hegler’®meinte anfangs,
daß es sich bei den $$102ff. nur um den Schutz ausländischerInteressen handle,

Späterverteidigte jedoch auch er die Möglichkeiteiner doppelten Betrachtungs-
weisel®,Mir erscheint es als das Natürliche,wenn man annixomt, daßSchutzobjekt
des.Abschnittes sowohl die Institutionen und Örganedes Auslandes selbst sind
als auch das wohlverstandene eigene Interesse des Staates an der Erhaltung seiner

. guteh Beziehungenzum Ausland, Dafürspricht die historische Überlegung,"daß
i Abg. Dr. Schneider, a. a. 0.— Gerland, VDE,Bd. I, 8. 129, nahm ächon für das

'‘ PreußStGB 1851 an, daß als „befreundet”alle diejenigen Staaten gelten sollten, „nit denen
Preußen in völkerrechtlichemVerkehr steht”. Vgl weiter v. Liszt-Schmidt, Lehrbuch,
25. Aufl, 1927, S. 785.

: „4.121958, 487. ° >

12 Vgl, hierzu Rittler, Lehrbuch,Bd. IL, 8. 236.
.

Aa. 0.8. 160,195, 205, 241.
Bu

-.

„HA a0.8 277. u cl a

% Lehrbuch, Bd. II, 8. 501. Ebenso Goltdammer, Materislien,Bd. IL, 8. 93.
"

.

. U Völkerrechtund Landesrecht; Leipzig 1399, 8. 278. Triepel betont S. 248, das Delikt
richte sich gegen „einvom Staste geschütztes;ausländisches’Rechtsgut”.

.
17 ZSUW 3 (1883) 8. 38a. :

f

1 Prinzipien des internationalen Strafrechtes, StrAbh Nr, 67, Breslau 1906, 8. 90:
,

” Vgl. sein Gutachten über „FeindlicheHandlungen gegen fremde Staaten usw.”, RT-
Drucksache Nr. 289, IV. Wahlperiode 1928, 21. Ausschuß,8, 7.

® So-auch Schönke-Schröder, 7. Aufl, 1954, Vorbem. H vor $ 102, allerdings mit
stärkererBetonung des Eigeninteresses. nt Ze.

in
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diese Vorschriftenaus der Anwendungder bekannten Forderungdes Hugo Grotius
-. „aut dedere, aut punire”auf die nichtaualieferungsfähigenpolitischen Delikte

entstanden sind”,wie auch die posittv-rechtliche Tatsache, daß $ 104a StGB
neben dem Strafverlangen der ausländischenRegierung auch die Ermächtigung
der Bundesregierung als Prozeßvoraussetzungaufgestellt hat. Endlich wird

.
man bei Inlandststen auch die eigene Ordnungals Schutzobjekt in Befzacht
ziehen müssen, denn vor .älleriFisggenzwischenfälleberührennicht nur die

auswärtigenBeziehungen des Staates,. sondern sind anch ein Bruch des inneren
Friedens.

°  °

en
3. $ 102 bedroht den Anschlag gegen Leib oder Leben ausländischerStaatsmänner

und Gesandten mit Gefängnis,in schweren Fällenmit Zuchthaus. Diese Bestimmung
ist der Überrestdes. einst viel weiter reiehenden strafrechtlichen Schutzes des
Auslandes gegen hochverräterischeHandlungen, wie wir ihn zum ersten Male im

PreußischenAllgemeinenLandrecht von 1794 (II. Teil, 2. Titel, $$ 135, 136) und
im Code penal von 1810 (Art.84, 85) antreffen, Seit dem Preuß$tGB von, 1851

. wird ‚dieserSchutz in. der deufschen Strafrechtsordnung sichergestellt durch ent-

sprechende Anwendung.deswesentlichen Teiles der zum Schutze des eigenen Staates
erlassenen Hochverratsvorschriften auf das Ausland, allerdings mit gemilderter
Strafdrohung,weil die gegen das Ausland gerichtete Tat nicht jenen Verstoß gegen
die-Treupflicht enthält,der in dem Hochverrat gegen das eigeneVaterland erblickt

. wird. Auch die Entwürfe,einschließlichdes E 1936, haben’daran nichts geändert.
Ebenso wollte’auch der Entwurf des StÄG 1960, nachdem das KRG 11 den alten
$ 102 über hochverräterischeHandlungen gegendas Ausland aufgehoben hatte,
im. $ 92 die Vorschriften über Verfassungs- und Gebietsbochverrat und den hoch-
verräterischenZwang.gegen den Bündespräsidentenund die Mitgliederder Bundes-

regierung oder. einer Landesregierungauf ausländische‚Staatenübertragen.Der

Bundestag hat jedoch diese Vorschrift gestiichen, weil sie trotz der Sicherungen
im $ 104 „zum Schutze von nicht schützenswertenSystemen führen könnte”=,
Geblieben ist nur der Anschlag suf Leib oder Leben ausländischerStaatsmänner
und Gesandter, Ich halte diese Bestimmung für eineMindestnorm, die auch im zu-

künftigenStrafrecht; bestehen bleiben muß, mag zuch schon durch die Vorschriften
'

des allgemeinen Sirafrechtes ein genügenderSchutz gegen derartig schwerwiegende_
Angriffein der Regel gewährleistetsein. (was übrigensdurch die subsidiäreFassung
‚des$ 102 zum Ausdruck’gebracht ist). Sämtlicheim $ 102 genannten Personen

werden nur dann geschützt,wenn sie sich in amtlicher Bigenschaftim Inland auf-
‘

halten. Auch an dieser Einschränkungist festzuhalten, abgesehen von dem Staats-

oberhaupt: selbst, denn in dessen Person wird der fremde Staatals solcher geschützt,
und dieser Schutz sollte deshalb dem Stastsoberkaupt überallgewährtwerden.
Die Frage, ob der Schutz gegen hochverräterischeHandlungen über die Anschläge
auf Leib oder Leben hinaus auf sonstige Angriffe ausgedehntwerdensollte,wird
späternoch zu prüfensein (vgl.untenIE, 1).

= Vgl, hisrzu Gerland, a. a. O., 3: 122.
=
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Straftaten gegen-dasAusland: 278.

a)Wenn wir nunmehr zu der Frageübergelien,welche Ergänzungenim Rahmendesgegenwärtigen$ 102 StGB in Betzacht gezogen werden müssen,so ist zunächst

. jedoch fürden Gesetzgeberdarin, diejenigenSpitzenfunktionäreeindeutig zu kenn-zeichnen, denen derbesondereSchutz des-$102 gewährtwerdensoll, und zum anderendiejenigen Organisationen ze bestimmen,die ihrer Größe und Bedeutung nach
.
dafür in Betracht Kommen, Umzunächstdie zweite Frage zu erörtern:ich halteeine Auswshl unter den zwischenstaatlichenOrganisationen im Gesetz nur in demSinne für möglich,daß allein Einrichtungengeschütztwerden, bei denen die Bundes-republik Mitglied ist, Diese Einschränkungist als besondere Bedingungder Strafbarkeit in die dem $ 104a entsprechende Vorschrift aufzunehmen. Auf diese Weisewürden alsoz, B. der Generalsekretärdes Weltpostvereines oder der Internationalen.Lufifehrtorganisationebensogeschütztwerden wie der GeneralsektetärderNATO,

‚Staatesgeschütztwird, mit dem die BundesrepublikdiplomatischeBeziehungenunterhält.Auf der anderen Seite möchteieh. trotz.der Sonderstellungder UNOzus Gründen derSelbstachtungeinen erhöhten.strafrechtlichen Schutz nicht be-fürwörten,solange die Bundesrepublikvon der Mitgliedschaftausgeschlossenbleibt. Die Rangstufe der geschütztenSpitzenorganeder zwischenstastlichen Ein-richtungen läßt-sichwohl nur durch den allgemeinen Ausdruck „JeitendeOrgane”. kennzeichnen.
b) Weiterwäredaran zu denken, den Schutzdieser Vorschrift, auf sämzhicheMitglieder der ausländischendiplomatischenVertretungenauszudehnien**, Nieswürde eine erhehliche Neuerungdarstellen, denn der besondereDiplomatenschutz

und zur Achtungvor.den befreundetenStasten abgelegtwird,unddiesesBekenntnis

.
©

Vgl hierzu die Anregung von Sauer, System des Strafrechtes, Besonderer Teil, Kölnund Berlin 1954, 3, 454, \

" So schützt z. B, die Schweiz in Art. 206 StGB sHls diplomatischenVertreter fremderStasten gegen äffentlicheBeleidigung.Auch das griechische StGB 1950 nennt in Art. i54neben den Gesandten „anderediplomatische”Vertreter eines fremden Staates.
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kommt in dem elthergebrachten Schutz der Gesandten®®genügendzum Ausdruck.

 Für.denSchutz der übrigenMitglieder diplomatischerVertretungengegenAnschläge
auf Leib und Leben genügendie allgemeinen Strafvorschriften?®,

c} Den Leitern der ständigendiplomatischen Vertretungen sollten jedochdie

Leiter von ad hoc entsandten diplomatischen Missionen des Auslandeggleichgestellt
- werden?,denn diese sind die geschichtlichenVorläuferder ständigenGesandtschaften -

gewesen, Sie brauchen auch keineswegsimmer Regierungsmitglieder zu sein {die
schon als solche den Schutz des $ 102 genießen)."Auslandsorganedieser Art repräsen-
tieren den fremden Staat in derselben Weise wie die ständigenVertretungen und

sie sind, wenn: es sich um besonders umstrittene Fragen. handelt, durch Ansbrüche
des Ma&senfanatismus möglicherweisemehr gefährdetals jene, Endlich sollten den

Leitern steatlicher diplomatischer. Vertretungen und Missionen‚auchdie Leiter

diplomatischerMissionen der zwischenstastlichen. Einrichtungengleichgestellt
werden. Zu denken ist hier etwa an die diplomatischen Reisen, die der General-
sekretärder UNO Dag Hammaıskjöldgerade in den letzten Monaten zur Erhaltung
des Weltfriedens unternommen hat oder, im Falle Ungarns,zu.unternehmenbereit

war.
“4. Auch. der besondereSchutz ausländischerStaatsmänner-undGesandtehgegen

'Belksidigungdurch den $ 103 StGB ist sachgemäßund entspricht altern Herkommen.
Das Bedenken der fehlenden „substantiellenGegenseitigkeitzwischen Demokzatie
und Diktatur”,das der Abgeordnete Dr. Arndt für die sozialdemokratischePartei

hiergegenim Bundestag‘vorgetragen hat?®,halte ich nicht fürdurchschlagend,
und die SPD hat ihren Einwand auch in der dritten Lesung selbst aufgegeben®.
Geschütztwerden durch $ 103 das ausländischeStaatsoberhauptund der beglanbigte.
Leiter einer diplomatischenVertretungschlechthin, die ausländischenRegierungs-
mitglieder dagegen nur, wern sie sich amtlich im Inland aufhalten. Die Vorschrift .

geht über die alten $$103, 104 insofern hinaus, als jetzt mit Recht auch ausländische

Regierungsmitglieder einbezogen sind. Bemerkenswert und zu billigen ist weiter,
daß die ausländischenStaatsoberhäupterohne Rücksicht auf den sachlichen Inhalt

‚derBeleidigung geschütztwerden, währendsich bei den anderen ausländischen

VertreterndieBeleidigungauf ihre Stellungbeziehenmuß.8 103 ist eine Sonder-
% So böschränktsich z. B. such das Rechtder Unverletzlichkeitder Gesondtenauf diese

selbst und ist’von der Exterritorialitätzu unterscheiden, die sich auf alle Mitglieder der

diplomatischenVertretungen einschließlichder Familienangehörigenund des Hauspersonsls
"

ersireekt; vgl. Verdroß,Völkerrecht,2, Aufl., Wien 1950, 8. 231 und 238,
= Der Vorschlagvon Sauer,a. 4. O,, „alleOrgans,Vertreter und Angehörigedes fremden.

Stastes”strafrechtlichzu schützen,„die im Inland mit: dessen. Einverstähdniszeohtliche,
soziale, wirtschaftliche und sonst kulturelle Aufgaben zu erfüllenhaben”,geht m. E, zu weit,
denn der normale strafrechtlicheSchutz,den die allgemeinenVorschriften gewähren,genügt
hier durchaus.

» Welzel, Lehrbuch, 5. Aufl,Berlin1956,3. 382, istderAnsicht, daß die ChefsvonSondier-Znissionen' schon jetzt nit einbezögenseien. Aber der Text des $ 102 spricht dagegen,da
die Leiter von ad hoc enisandten Delegationennicht, wie die ständigenGesandten, im Bundes:

gebietbeglaubigtsind. Deshalb sollte’die Fragebei der. Neufassungklargestelltwerden.
’#A.2. 0,8.13018.
®A.2. O.,8.13265.:
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vorschrift‘‚gegenüberden $$-.185££.,so deßdieBestimmungen’über den:Wehrheits-
beweig und über die WahrnehmungberechtigterInteressen anwendbar bleiben.
Ob gegenüberdem Staatsoberhaupteines fremden Staates die Zulässigkeitdes

"Wahrheitsbeweises eingeschränktwerden. sollte”,ist eine Frage, die man. erst im

Rahmen des Gesamtproblems der Beleidigung und des Wahrheitsbeweises erörtern
kann, Sicher ist jedenfalls, daß die an GeschmacklosigkeitunüberbietbarenArtikel

der deutschen Sensationspresseüber ausländischeFürstenhäuser eine Reaktion
des Staates erfordern,zumalsis oft’auch schweren politischen. Schaden stiften. .
‚Aber auch hier handelt es sich umeinSonderproblem der Beleidigung.

Als Ergänzungzü $ 103 ist das Entspreohende.vorzusehenwie beim $-102, d.h.
die Ausdehnungdes erhöhtenSchutzes gegen Beleidigungenauf die leitenden Organe
zwischenstaatlicher Einrichtungen, bei denen die Bundesrepublik Mitglied ist, und
auf die Leiter von ausländischenoderzwischenstaatlichendiplomatischenMissionen.
nichtständigerArt,

5. Der Strafschutz ausländischerAutoritäte-und Hoheitszeichen ist erst durch

"Gesetz vom 26. Februar .1876% eingeführtworden. Damit wurde das Gegenstück
zam $'135 über die Verletzungdeutscher Hoheitszeichen, geschaffen. Auch. der °

heutige $ 104 ist .dem $ 96, Abs, 2, über den Schutz inländischerHoheitszeichen

nachgebildet. Mit der Beschränkungauf Hoheitszeichen ist diese Bestimmung
durch.alle Entwärfe bis zum Jahre 1930 aufrechterhalten geblieben.Der E 1936

($ 279) hat den Strafschutz auf Farben und Flaggen ausgedehnt.Dem hat sich auch

der Entwurf des StÄG 1950 angeschlossen mit der Begründung,„daß den aus

. indischen Symbolendem. Grundsatz nach derselbe Schutz wie den inländischen
Symbolengewährtwird”®, Au dem Gedanken des strafrechtlichen Schützesfür
die eigene Flagge aber wollte man nach unseren geschichtlichen. Erfahrungen mit
Flaggenzwischenfälenunter allen Umständen festhalten. Geschützt sind nach

$ 104 einmal die Hoheitszeichen, die von der anerkannten Vertretung des fremden

Staates angebracht sind, zum anderen die Flaggen, diese sogar auch dann, wenn

sie'nur nach innerstaatlichen oder internationalen Gepflogenheitenöffentlichge-

zeigt werden, also auch durch private Stellen und Einzelpersonen, Obwohl der

.
ÜbertriebeneFlaggenkult eine höchst unsympatkische For der Staatsvergottung:
‚durchden Nationslsozialiemus gewesen ist und der Schutz der eigenen Flagge über-

-

haupt exst durch die Republikschutzgesetze der Jahre 1922 und 1930 eingeführt
worden war’,möchte ich die "Bestimmung auch Kinsichtlich der Flaggen beibe-

halten: Selbst der verhältnismäßigweite Anwendungsbereichbei den Flaggen er-
“

scheinfmir vertretbar, da die Profanierung von Flaggen, die z. B. bei internationalen:

Sportveranstaltungen, Festspielen oder Kongressen gezeigt werden, erfahrungs-

gta
ernste internationale.Spannungennach sich’ziehenkann.Je mchrder leicht

"#0 Das griechische StGB 1950schließtin. diesen FallendurchArt, 153, Abs. 3, 8.2 den

"Weahrheitsbeweis aus. . .

: 32 R&BI-1876,5. 28;
EEE °

. er
22,Vgl, Begründungzu 15103, 8. 0. -

.

:=
Vgl, Begründungzu $ 101, 9. 38; und Abg. Dr. Arndt,2.2.0.8. 13035.“

a velzur Glesetzesgeschichte den Entwurf desStÄG.1950,Begründungza 8 101, 8. 38.



232
.

 Hauns-Heiirich Jescheck

entflammbazeFanatisıausder Massen sich auf eine primitive Sprachregelungfest
'

legen läßt,um so mehr sind die Flaggen als Symbole ausländischenWesens ge-

fährdet,sobald die moderne Demagogiees ‘passend.findet, auf so billigeWeise

„spontane”Kundgebungenzu organisieren. Eintsprechend.den beiden anderen

Tatbeständensollte $ 104 auf die Flaggen und.-Hoheitszeiohender zwischenstaat-

lichen Einrichtungen, bei denen die BundesrepublikMitgliedist, ausgedehnt werden,
da die internationalen Symboleebenso schutzwürdigsind wie die staatlichen, jBiifn Grunde sogar mehr, weil sie jenes Btück der Stastsgewältmitverkörpern,das
die Bundesrepublik-nach Art. 24, Abs. 1, des Grundgesetzesübertragen.hat. Die

Flagge der NATO z. B, würde auf diese Weise in der Bundesrepublikden: ihr zu-

stehenden angemessenen Schutz erhalten. Wie gefährdetselbst die den Frieden.

repräsentierendeFlagge der UNO ist, hat sich bei dem Einsatz der internstionalen

Polizeitruppe am Suezkanal gezeigt.
.

6. 8$:104aenthältzwei Bedingungen der Strafbarkeit und zwei Strafverfolgungs-
voraussetzungen, die für sämtliche Straftatbeständedes Abschnittes gelten. Sie

sollten grundsätzlichbeibehalten werden.

3) Bedingung der Strafbarkeit ist zunächst das Bestehen diploimatischerBeziehungen
mit dem verletzten Staät?®.Durch dieses Erfordernis‘wird für die Bestrafung min-

destens jener geringe Grad des Einvernehmens vorausgesetzt,der früherdurch den

Begriff„‚befreundsterStaat’bezeichnetwar. Das vom 3; StÄG gewählteKriterium

des Bestehens diplomatischer Beziehungenhat. vor allem den Vorteil der leichten’
und eindeutigen Feststellbarkeit für sich. Immerhin muß man sick darüberklar

sein, daß der erhöhte Strafschutz gegen Anschläge,Beleidigungenund Fleggen-
. zwischenfälledamit auch den kommunistischen Staaten zugute kommt, mit denen

die Bundesrepublik diplomatischeBeziehungen unterhältbzw. noch unterhalten

wird... Mir erscheint dies jedoch im Rahmen der gegenwärtigen$$ 102—104 richtig,
da der in diesen Bestimmungen vorgesehene Schutz durchaus auch gegenüber
Staaten angebrachtist, mit denen man ideologisch nicht übereinstimmt. Bei den

zwischenstaatlichen Organisationen kommt natürlichdas Bestehen diplomatischer
Beziehungen nicht in Betracht. Statt dessen muß hier, wie schon gesagt, als Bedin- -

‘gung der Strafbarkeit die Mitgliedschaftder Bundesrepublik verlangt werden.

Das Erfordernis der Gegenseitigkeitals zweite Bedingung der Strafbarkeit”®war

- früher'nur-bei hochverräterischenHandlungen und bei der Beleidigungausländischer
Landesherrensufgestellt. Ich halte die Ausdehnung auf die anderen Fälleder Be-

‘leidigungund auf die ‚Verletzungvon Flaggen. und Hoheitszeichen für riektig, -,

.

da die eigenen Iaiminslpolitischen Interessen bei derartigen Straftaten durch-

die allgemeinenVorschriften genügendgewahrt sind und kein Anlaß zum erhöhten
Söhutz derjenigen Länder besteht, die selbst keine entsprechendeVorsorge getroffen

5 Nach derLehre Rittlers in Frank-Festgabe, Bd. IL, 8. 2,handeltes: sich beim 'Er-
fordernis der diplomatischenBeziehungensicher um ein „außerhalbdes Schulänexus” stehen-

des Merkmal — aber (m. E. doch} um eines, das den Unrechtagehali der Tat mitbestimmt, denn

es ist eben wertmäßigein Unterschied, ob ein befreundeter Staat betroffen ist oder ein feind- .
licher.Dagegenist die Verbürgungder Gegenseitigkeit eine reins objektive Strafbarkeits-
bedingung im'Sinne von Rittler, a. a. O., 8. 14.
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haben, Dagegengeht eswohlzu weit, wenn man, wie in Österzeich;formelleVer-bürgungund gesetzliche.Kundmachungverlangen wollte. Bei den zwischenstaat-
lichen Organisationenkomtat: die Verbürgungder Gegenseitigkeitnatürlichebenfalls

"nicht in Betracht. Durch die Mitgliedschaft‘der Bundesrepublik ist gewährleistet,daß der Strafschutz nicht zu einer einseitigenBelastung der Bundesrepublik führt.
'b) Als Prozeßvoraussetzungverlangt $ 104a weiter ein Strafverlangender aus- .

lündischenRegierung,Der Abgeordnete Dr. Arndt? hat gegen dieses Erfordernis
Bedenken erhoben, soweit es sich auf im Inland begangene Taten nach $ 104 bezieht.
‚Aberich.halte$ 10£a überhauptfür zu weit gehend. Ein legitimes Interesse, die
Strafverfolgung von’dem Verlangen eines ausländischen Stastes "abhängigzu
machen, ist nur gegeben, wenn die Tat nicht im Inland, sondern im Ausland be-
gangen worden ist, und ferner wohl in allen Fällen der Beleidigung,weil hier mög-
lieherweise die Durchführungdes Wahrheitsbeweises ‘gefürchtetwerden könnte,
Wird der Anwendungsbereichdes Strafverlangensin diesem Sinne begrenzt, so

erscheimt es auf der anderen Seite gerechtfertigt, die Zurücknehmbarkeitwieder
einzuführen.Die Ermächtigungder Bundesregierungals zweite Strafverfolgungs-
voraussetzung- sollte dagegen in allen Fällen,auch.bei$: 104%, bestehen bleiben,
weil das Opportunitätsprinzip.in dieser: hochpolitischen Strafsachen angebrackt'

und auch im Ausland anerkannt ist®,Rechtsstaatlicher Übereiferder Justizbehörden
könnte sonst leichtdazu führen,daß Strafverfahrenstattfinden;die den auswärtigen
Beziehungender Bundesrepublikmehr schaden als nützen. Ze

IL. Das Problem eines prinzipiell weiterreichendenSchutzes des
’

-

“

Auslandes °

Haben wir bisher das geltende Recht behandelt und uns mit denjenigenÄn-
derungen beschäftigt,die sich in den Aufbau der gegenwärtigenVorschriften ohne

. weiteres einfügenließen,so bleibt weiter zu prüfen,ob und inwieweit über diesen .

Rahmen prinzipiell hinausgegangenwerdensollte,
4. Die. Hauptfrageist natürlichdie, ob wie früherüber den $ 102 hinaus Aoch-

verräterischeHandlungen gegen fremde Staaten unter Strafe gestellt werden. sollen.
- Trotz der Sicherungen,die $ 104a in Gestalt der besonderen Strafbarkeitsbedingun-

°

gen und Verfahrensvoraussetzungenaufstellt, hat der Bundestag, wie schon erwähnt,
den $ 92 der Regierungsvorlageabgelehnt, weil ‚‚einesolche Vorschrift: zum Schutze
vos nicht schübzenswertenSystemen führen könnte”®,.Mit dieser Entscheidung'

"unseres Parlaments wurde eine schon durch das preußischeALR begründeteund
auch in den verwandten Auslandsrechten.noch lebendige Tradition. verlassen und

3 A, 2. 0,, 8. 13015.
\ "

® Der Abgeordnete Dr. Arndt, a.-a. O., hat hier ebenfalls vorgeschlagen, auf.die Ermächti-
gung der Bundesregierung zu verzichten, soweit es sich "um Inlandstaten gegen 3.104 handelt.

3 Dass schweizerische StGB macht die Verfolgung der „Störungder BeziehungenzumAusland” in Art. 302 in allen Fällen von einer-Ermächtigungdes Bundesrates abhängig."=
Abg. Dr. Schneider, a. a. O., 5. 12094.

\

:

.

.

"Österr.SG $ 66; Griach. StGB Art..153; Finn. StGB 14 Kap. $ 3. Die österreichische
‚Vorschriftist Freilich wegen ihrer überstwengenformalen Voraussetzungen praktisch obsalet,
vgl. hierzu Rittler, Lehrbuch, Ba. IT, 8, 237.

.
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“

zugleich dem Gedanken der internationalen Steatengemeinschaft.eine. Absage
erteilt, die sogar dem Entwurf des Jahres 1936 ($ 276) .noch ferngelegen hatte.
Eis ist charakteristisch, daß auf der anderen Seite Sowjet-Russlanddurch ein beson-
deres Gesetz aus dem Jahre 1997 die Straftatbeständeüber gegenrevolutionäreVer-
brechen auf alle yproletarischenDiktaturen ausgedehnt hat, obwohl es dimals.

. außer der Sowjetunion noch gar.keine solchen Staaten gab. Um die politische
Einheit des Westens zu betonen, habe ich an anderer Stelle die Lockerung des Aus-

Beferungsverbotesfür politische Delikte unter verbündeten Staaten vorgeschlagen
zum Schutze der „freikeitlichen,rechtsstaatlichen Verfassungen”der: westlichen
Welt und zur Abwehr „desgleichen Feindes, der ihre auf Gemeinsinn und Selbst-
verantwortung aufgebaute und darum verletzliche innere Ordnung zu Fall bringen.
möchte”#2,Trotzdem glaube ich, daß für eine eigene Stwafvorschrift zum Schutze
des Auslandes gegen hochverräterischeAngriffe die Zeit noch nichtwiedergekommen
ist. Das Reichsstrafgesetzbuchkonnte noch im Jahre 1871 von der festgefügtenOrd-

nung der europäischenStaaten mit, einemmehr oder weniger gleichenKulburzustand
ausgehen, Heute besteht diese Ordnungselbst unter verbündsten Staaten nicht mehr.
Allein der Gedanke,womöglichalgerische Revolutionärenach deutschem Recht ver-

urteilen zu müssen,genügt,um uisere Entscheidungzu bestimmen, von der Erhebung
der Ungarn gegen die bolschewistische Zwangsherxschaftganz zu schweigen.

2. Eine bescheidenere Möglichkeitder Verbesserung des strafrechtlichen Schutzes
des Auslandes wäre die Ausdehnung der Strafbarkeit des Widerstandes gegen die

-

Staatsgewalt auf den Schutz ausländischerBeainten. Vorgesehen hatte dies BE 1913
im $ 179, aber seit dem # 1919 ist dieser Gedanke aufgegeben ind zwar, wie ich
glaube, mit Recht. Die Ausdehnung der - Widerstandsbestimmungauf sämtliche,
ausländischenBeamten wäre „einBlankett von geradezu unheimlichemUmfange,
deren vielleicht höchst unliebsame Ansfülkungvölligdem ausländischenStaats-
und. Verwaltungsrecht überlassenbliebe’’*.Notwendig ist lediglich,.daßder Wider-.
stand gegen die ausländischeStaatsgewalt dann strafbar ist, wenn. der Staat aus-

ländischenStastsorgenen gestattet, auf deutschem Gebiet Amtshandiungen vor-

. zunehmen“, Für. den praktisch wiektigsten Fall, die Soldaten und Beamten der
in.der Bundesrepublikstationierten NATO-Truppen,wird der erforderliche Schutz.
weit überdie Widerstandsdelikte-hinaus:inumfassender Weise sichergestelltdurch
“Art.6, Abs, 2, des Entwurfes des 4. StÄG,der wohl in Kürze in Kraft treten wird.
Es bleiben. somit nur Fällewie die ausländischenZol- und Eisenbahnbeamten,
die auf deutschen Grenzbahnhöfenoder. Grenzbahnlinien tätigsind, und die aus-

ländischenPolizeibeamten,die eine auszuliefernde Person an der Grenzein Empfang |

nehmen. Für diese Föllehat schon Binding die Anwendung der deutschen. Straf-
#1 Art. 581, Abs, 2, des StGB der RSFSR lautet; in der Übersetzungvon Gallas: Kraft

der internationalen Solidaritätder. Interessen aller Werktätigengelten Handlungen gleicher
Art als gegenrevolutionärauch dann,wenn sie gegeneinen anderen — der Union der SSR
nicht angehörenden— Staat der Werktätigengerichtet sind.”

= ZS6W 66.(1954), 8.529, 633534. . .
* Binding, Lehrbuch, Bd, II, 8.373.
“4 Binding, 2. &. O,, 5. 376 und v. Weber, 2. a. 0,5. 285,
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